
 
   

Zweckverband Abwasserbeseitigung 
„Mittlerer Itzgrund“ 

 

Niederschrift über die öffentliche 
7. Sitzung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung 

"Mittlerer Itzgrund" 
 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, 11.08.2022 
Beginn: 16:03 Uhr 
Ort: Sitzungssaal der Kläranlage Meschenbach 

 

 

TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 
 
 1   Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

und der Beschlussfähigkeit 
 

   
 2   Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.03.2022  
   
 3   Amtliche Mitteilungen  
   
 3.1   Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 14.07.2022 Amt1/197/2022 
   
 3.2   Jahresbericht 2021 Klärschlammfond  
   
 4   Bekanntgabe dringlicher Anordnungen  
   
 5   Bescheid über die beschränkte Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser 

in die Itz im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kläranlage 
Meschenbach 

Amt3/076/2022 

   
 6   Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2022 Amt2/021/2022 
   
 7   Abwasserabgabebescheid für das Einleiten von verschmutztem Nie-

derschlagswasser für das Jahr 2020 
Amt3/034/2022 

   
 8   Anträge und Verschiedenes  
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Öffentliche Sitzung 
 
TOP  1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit 
 
Zweckverbandsvorsitzender Jürgen Wittmann eröffnet um 16:03 Uhr die 7. Sitzung. 
 
Er begrüßt alle Mitglieder des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung „Mittlerer Itzgrund“, die 
Vertreterin der Coburger Tageszeitungen sowie von der Verwaltung Herrn Vogel, Herrn Fischer 
und Frau Klug. 
 
Von den ordnungsgemäß geladenen 10 Mitgliedern des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung 
„Mittlerer Itzgrund“ sind 10 Mitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist somit gegeben.  
 
Das Gremium erhebt keine Einwände gegen die Tagesordnung. 
 
 
TOP  2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.03.2022 

 
Die Niederschrift der Sitzung vom 10.03.2022 erhielt das Gremium im Ratsinformationsportal 
zur Kenntnis. 
 
Beschluss: 
Der Wortlaut der Niederschrift wird unverändert genehmigt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 10    :    Nein 0   
 
 

TOP  3 Amtliche Mitteilungen 
 

TOP  3.1 Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 14.07.2022 
 
TOP 4 
ZVA Mittlerer Itzgrund ./. Umwelttechnik Schöpf GmbH; Klageverfahren vor dem Landgericht 
Coburg; Die Verbandsversammlung beschloss die Rechtsstreitigkeiten zu beenden. Der Ge-
genseite wurde ein Alternativvorschlag unterbreitet. 
 
TOP 5 
Erwerb eines Radladers – Ein Radlader soll im Haushaltsplan 2022 eingestellt werden. Der 
Verbandsvorsitzende wurde zum Kauf eines Radladers ermächtigt.  
 
TOP 6 
Möblierung Archiv - Die Verbandsversammlung beschloss, das Angebot der Firma Büro Spies 
inkl. Lieferung und Aufbau anzunehmen. 
 
 

TOP  3.2 Jahresbericht 2021 Klärschlammfond 
 
Den Bericht des Klärschlammfond für das Jahr 2021 erhalten die Verbandsmitglieder in der 
Sitzung zur Einsichtnahme. 
 
 
TOP  4 Bekanntgabe dringlicher Anordnungen 

 
./. 
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TOP  5 Bescheid über die beschränkte Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser in die 
Itz im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kläranlage Meschenbach 

 
Mit Bescheid vom 18.07.2022 wurde dem Zweckverband Abwasserbeseitigung „Mittlerer Itz-
grund“ die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in die Itz durch 
den Zweckverband Abwasserbeseitigung Mittlerer Itzgrund im Zusammenhang mit dem Betrieb 
der Kläranlage Meschenbach bis zum 31.12.2042 gewährt. 
 
Die Ratsmitglieder erhalten den vollständigen Bescheid im Ratsinformationssystem zur Kennt-
nis. 
 
 
TOP  6 Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2022 

 
Kämmerer Heiko Vogel berichtet über die Zusammenstellung des Vermögens- und Verwal-
tungshaushaltes des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung „Mittlerer Itzgrund“.  
Er erläutert ausführlich den Vorbericht, das Investitionsprogramm sowie die Satzung des Haus-
haltes 2022. 
 
Auf die Anfrage von Bürgermeister Rolf Rosenbauer zum Einbau von Messstellen, erklärt Ver-
bandsvorsitzender Jürgen Wittmann, dass hier das Ergebnis des beauftragten Ingenieurs ab-
gewartet wird. 
 
Beschluss1: 
Die Verbandsversammlung stimmt dem Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2021 - 2025, 
wie vorgetragen, zu.  
 
einstimmig beschlossen Ja 10   :   Nein 0 
 
Beschluss 2: 
Der Stellenplan des Zweckverbands Abwasserbeseitigung „Mittlerer Itzgrund“ wird, wie vorge-
tragen, genehmigt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 10   :   Nein 0 
 
Beschluss 3: 
Auf Grund des § 10 der Verbandssatzung und der §§ 41 und 42 KommZG in Verbindung mit 
Art. 63 ff. GO erlässt die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2022. Die Haushaltssatzung wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt und der Niederschrift 
beigefügt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 10    :    Nein 0   
 
 
TOP  7 Abwasserabgabebescheid für das Einleiten von verschmutztem Nieder-

schlagswasser für das Jahr 2020 

 
Das Landratsamt Coburg hat mit Bescheid vom 18.03.2022 für den Zweckverband Abwasser-
beseitigung „Mittlerer Itzgrund“ einen Abwasserabgabebescheid für das Einleiten von ver-
schmutzten Niederschlagswasser in Höhe von 7.871,45 € für das Jahr 2020 erlassen. 
 
Gründe: 
Nach Art. 6 Abs. 2 BayAbwG bleibt das Einleiten von Niederschlagswasser aus einer Kanalisa-
tion im Mischwassersystem abgabefrei, wenn dieses so bemessen ist, dass je Hektar befestig-
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ter Fläche ein Speichervolumen zur Mischwasserbehandlung von mind. 5 m³ vorhanden ist, das 
zurückgehaltene Mischwasser einer Abwasserbehandlungsanlage zugeführt wird, welche die 
Anforderungen nach Art. 57 Abs. 1 u. 2 WHG erfüllt und die Anforderungen der die Einleitung 
zulassenden Bescheide an das Speichervolumen zur Mischwasserbehandlung und die Abwas-
serbehandlung eingehalten werden. 
Diese Befreiungsvoraussetzungen müssen für die gesamte Kanalisation gegeben sein. Dies ist 
hier nicht der Fall, da für die Entlastungsanlagen der Ortskanalisation von Untersiemau im Ver-
anlagungsjahr 2020 kein zulassender Bescheid vorhanden war. Eine Befreiung gemäß Art. 6 
Abs. 2 BayAbwAG ist daher nur anteilig möglich. Für die nicht nach Art. 6 Abs. 1 BayAbwAG 
abgabefreie Einleitung berechnet sich die Abgabe wie folgt (§ 7 Abs. 1, § 9 Abs. 4 AbwAG): 
 
Untersiemau:  

1.950 angeschlossene Einwohner x 0,12 x 35,79 € (Abgabesatz) = 8.374,86 € 
Anteilig 344/366 aus 8.374,86 € = 7.871,45 € 
 
  

TOP  8 Anträge und Verschiedenes 
 
./. 
 
  
 
 
 
 
Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt Verbandsvorsitzender Jürgen Wittmann um 16:26 Uhr 
die öffentliche 7. Sitzung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung "Mittlerer Itzgrund". 
 
 
 
 
 
 

Jürgen Wittmann    Sabine Klug 
Verbandsvorsitzender    Schriftführer/in 
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